




Hinweis: 

Die Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 KV M.V der Rechtsaufsichtsbehörde 

mit Schreiben vom 02.08.2021 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen 

Festsetzungen. 

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit 

öffentlich bekannt gemacht. 

 

 

 


